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Amtlicher Teil.
Bekanntmachung"

er die Uorvayme einer Erhebung der Vorräte von
rvlzctreide , Hafer und Mehl am 16. November 1915.

Vom 22. Oktober 1915.
Der Bundesrat hat auf Grund des 8 3 des Gesetzes über

Ermächtigung des Bundesrats zu wirtschaftlichen Maßnahmen
vom 4 . August 1914 (Reichs-Gesetzbl. S . 327) folgende

rordnung erlassen:
§ 1. Am 16. November 1915 findet eine Aufnahme der

iorräte von Brotgetreide , Hafer und Mehl statt.
3 2. Die Aufnahme der Brotgetreide - und Hafervorräte

„ Ziasitstreckt sich auf sämtliche landwirtschaftliche Betriebe,
der hi Die Aufnahme der Mehlvorräte erstreckt sich auf die Unter-

ugen d>chmer landwirtschaftlicher Betriebe , die nach § 6 der Verordnung
emittell »er den Verkehr mit Brotgetreide und Mehl aus dem Ernte¬

hr 1915 vom 28. Juni 1915 (Reichs-Gesetzbt. S . 363) das Recht
s Selbstversorger in Anspruch genommen haben,

en, od! Außerdem sind die Brotgetreide -, Hafer- und Mehlvorräte
isu» tei stzustellen, die sich im Gewahrsam von Kommunalverbänden

»er für einen Kommunalverband als Empfänger am Erhebungs-
an alb >g auf dem Transport befinden oder von Kommunalverbänden
vollstänreits an Bäcker, Konditoren und Händler sowie an Tierhalter

»gegeben, aber am 16. November 1915 noch vorhanden sind,
^eichneti 8 3. Zur Aufnahme der Vorräte und wahrheitsgemäßen
zustadei nzeige der vorhandenen Vorräte sind die Betriebsinhaber oder

^ren Vertreter verpflichtet.
8 4. Die Aufnahme soll die Vorräte der nachstehend aus-

ttmc » ieführten Getreide - und Mehlarten erfassen, die sich in der Nacht
»m 15. zum 16. November 1915 im Gewahrsam der zur An¬
übe Lerpftichteten befunden haben:

a) Roggen , Weizen, Spelz (Dinkel, Fesen) sowie Emer und
Einkorn — allein oder mit anderem Getreide außer
Hafer gemischt;

b) Hafer sowie Mengkorn und Mischfrucht, worin sich Hafer
befindet;

c) Roggen - und Weizenmehl (auch Dunst ), allein oder mit
anderem Mehl gemischt, einschließlich des zur menschlichen
Ernährung dienenden Schrotes und Schrotmehls.

Vorräte , die in fremden Speichern , Getreideböden, Schrannen,
chiffsräumen und dergl . lagern oder von Selbstversorgern oder
ommunalverbänden an Trocknungsanstalten oder Mühlen zum
rocknen oder Vermahlen überwiesen worden sind, sind vom
erfügungsberechtigten anzugeben , auch dann , wenn er die Bor¬
gte nicht unter eigenem Verschlüsse hat.

8 5. Die Anzeigepflicht erstreckt sich nicht:
s) auf Vorräte , die im Eigentum des Reichs, eines Bundes-

1 «JB staats oder Elsaß-Lothringens , insbesondere im Eigentume
eines Militärfiskus oder der Marineoerwaltung stehen;

b) auf Vorräte , die im Eigentume der Reichsgetreidestelle
G m. b. H. oder der Zentral -Einkaufs -Gesellschaft m. b. H.
stehen ; ^

c) auf Hinterkorn und Hinterkornschrot, das von einem
Kommunalverbande , sowie auf zur menschlichen Ernäh¬
rung ungeeignetes Bro .'gctreide und Mehl , das von der
Reichsgetreidestelle zum Verfüttern freigegeben worden ist;

6) auf Brotgetreideschrol , das von der Reichsgetreidestelle
zum Verfüttern frcigegeben worden ist.

8 6 Die Landeszentralbehörden erlassen die zur Ausführung
* Erhebung erforderlichen Verordnungen und Bekanntmachungen.
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§ 7. Die Erhebung der Vorräte erfolgt gemeindeweise . Die
Ausführung der Erhebung liegt den Gemeindebehörden ob . Sie
erfolgt grundsätzlich durch Ortslisten . Die Landeszentralbehörden
können bestimmen, inwieweit neben oder an Stelle von Ortslisten
Anzeigesormulare zu verwenden sind. Bei der Erhebung kommen
folgende Drucksachen*) in Anwendung;

*) Die Vordrucke der Drucksachen"sind hier nicht mitver¬
öffentlicht . f ■ ,

I. Ortsliste,
II.  Zusammenstellungsmuster,.

III.  Anzeige.
Diese Drucksachen sind für die Ausführung der Erhebung

hinsichtlich des Inhalts maßgebend. ' Die Landeszentralbehörden
sind berechtigt, Änderungen der Fassung der Ortsliste und An¬
zeige vorzunehmen.

Die Bevölkerung ist in geeigneter Weise auf die bevorstehende
Erhebung aufmerksam zu machen. Die mit der Durchführung
der Erhebung betrauten Behörden haben die Verteilung der
Drucksachen an die Gemeindebehörden so frühzeitig vorzunehmen,
daß das Ausfüllen der Zählpapiere am 16. November 1915 er¬
folgen ^ kann. Die Gemeindebehörden haben die abgeschlossenen
Orts listen bis zum 20. November 1915 an die Kommunaloer¬
bände einzusenden.

Die Kvmmunalverbände haben bis zum 27 . November 1915
der von der Landeszentralbehörde bestimmten Behörde eine Zu¬
sammenstellung der vorhandenen Vorräte einzureichen . Vorräte
an ausländischem Brotgetreide oder Mehl , die nach dem 31 . Ja¬
nuar 1915 , sowie Vorräte an ausländischem Hafer , die nach dem
16 . Februar 1915 aus dem Auslande eingesührt wurden und sich
nach der Kenntnis des Kommunalverbandes im Bezirke befinden,
sind gesondert anzugeben.

Die Landeszentralbehörden haben bis zum 11 . Dezember
1915 der Reichsgetreidestelle ein Verzeichnis der vorhandenen
Vorräte an Brotgetreide und Mehl, der Reichsfuttermittelstelle
ein solches der Vorräte an Hafer nach Kommunalverbänden ein¬
zureichen

8 9. Die Herstellung und Versendung der Drucksachen er¬
folgt durch die mit der Durchführung der Erhebung betrauten
Landesbehörden . Die durch die Herstellung und Versendung der
Drucksachen entstehenden Kosten werden den Landesbehörden ersetzt.

8 10. Die zuständige Behörde oder die von ihr beauftragten
Beamten sind befugt, zur Ermittelung richtiger Angaben Vorrats¬
und Betriebsräume oder sonstige Aufbewahrungsorte , wo Vorräte
von Brotgetreide , Hafer oder Mehl zu vermuten sind , zu unter¬
suchen und die Bücher des zur Anzeige Verpflichteten zu prüfen.

8 11. Wer vorsätzlich die Anzeige, zu der er auf Grund
dieser Verordnung verpflichtet ist, nicht in der gesetzten Frist er¬
stattet oder wissentlich unrichtige oder unvollständige Angaben
macht , wird mit Gefängnis bis zu 6 Monaten oder mit Geld¬
strafe bis zu 10 000 Mark bestraft ; auch können die Vorräte , die
verschwiegen sind, im Urteil als dem Staate verfallen erklärtwerden.

Wer fahrlässig die Anzeige, zu der er auf Grund dieser
Verordnung verpflichtet ist, nicht in der gesetzten Frist erstattet
oder unrichtige oder unvollständige Angaben macht , wird mit
Geldstrafe bis zu 3000 Mark oder im Unvermögensfalle mit Ge¬
fängnis bis zu sechs Monaten bestraft.

8 12. Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Ver¬
kündigung in Kraft.

Kerttu, den 22. Oktober 1915.
Der Stellvertreter de» Reichskanzler ». Delbrück.



-brr fcie ) k-g- l»« , der Kntterpreife vom 2 %. tökt . 1915.
Der Bundesrat hat auf Grund des § 3 des Gesetzes über

die Ermächtigung des Bundesrats zu wirtschaftlichen Maßnahmen
usw . vom 4 . August 1914 (Reichs -Gesetzbl . S . 327 ) beschlossen:

§ 1. Der Reichskanzler ist ermächtigt , Grundpreise für
Butter am Berliner Markte festzusetzen . Der Grundpreis ist der
Preis , den der Hersteller beim Verkauf im Großhandel frei Berlin,
einschließlich Verpackung , fordern kann.

Die Grundpreise werden unter Berücksichtigung der Ge¬
stehungskosten und der Marktlage von einem Sachverständigen¬
ausschuß , dessen Zusammensetzung und Verfahrender Reichskanzler
bestimmt , ermittelt und laufend nachgeprüft.

§ 2 . Die Grundpreise sind für das Reichsgebiet maßgebend,
soweit nicht gemäß § 3 abweichende Bestimmungen getroffen
werden.

8 3 . Zur Berücksichtigung der besonderen Marktverhältnisse
in den verschiedenen Wirtschaftsgebieten können die Landeszentral¬
behörden mit Zustimmung des Reichskanzlers für ihren Bezirk
oder Teile ihres Bezirks Abweichungen von den Grundpreisen
anordnen.

Bei Verschiedenheit der Preise am Orte der gewerblichen
Niederlassung des Käufers und des Verkäufers sind die für den
letzteren Ort geltenden Preise maßgebend.

8 4 . Der Reichskanzler erläßt Vorschriften über die Preis¬
stellung für den Weiterverkauf im Großhandel und im Kleinhandel.

8 5 . Gemeinden mit mehr als zehntausend Einwohnern
sind verpflichtet , andere Gemeinden sowie Kommunalverbände
sind berechtigt und auf Anordnung der Landeszentralbehörde ver¬
pflichtet , Höchstpreise für den Kleinhandel mit Butter unter Be¬
rücksichtigung der örtlichen Verhältnisse , festzusetzen . Die Höchst¬
preise müssen sich innerhalb der vom Reichskanzler festgesetzten
Grenzen ( 8 4) halten . Soweit Preisprüfungsstellen bestehen,
sind diese vor der Festsetzung der Höchstpreise zu hören.

Sind die Höchstpreise am Orte der gewerblichen Nieder¬
lassung des Verkäufers andere als am Wohnorte des Käufers,
so sind die ersteren maßgebend.

§ 6 . Gemeinden können sich miteinander und mit Kom¬
munalverbänden zur gemeinsamen Festsetzung von Höchstpreisen
(8 5) vereinigen.

8 7. Soweit die Höchstpreise für einen größeren Bezirk
geregelt werden , ruht die Verpflichtung oder die Befugnis der zu
dem Bezirke gehörenden Gemeinden und Kommunalverbände.

8 8 . Die auf Grund dieser Verordnung festgesetzten Preise
sind Höchstpreise im Sinne des Gesetzes , betreffend Höchstpreise
vom 4. August 1914 in der Fassung der Bekanntmachung vom
17 . Dezember 1914 (Reichs -Gesetzbl . E . 516 ) in Verbindung mit
der Bekanntmachung vom 23 . September 1915 (Reichs - Gesetzbl.
S . 603 ) .

8 9 . Die Landrszentralbehörden erlassen die Bestimmungen
zur Ausführung des 8 5 . Sie können anordnen , daß die Fest¬
setzungen nach § 5 anstatt durch die Gemeinden und Kommunal¬
verbände durch deren Vorstand erfolgen . Sie bestimmen , wer
als Kommunalverband , als Gemeinde oder als Vorstand im Sinne
dieser Verordnung anzusehen ist.

8 10 . Als Kleinhandel im Sinne dieser Verordnung gilt
der Verkauf an den Verbraucher , soweit er nicht Mengen von
mehr als 5 Kilogramm zum Gegenstände hat.

8 11. Der Reichskanzler ist befugt, über ausländische Butter
besondere Vorschriften zu erlassen.

8 12 . Wer den nach ß 11 erlassenen Vorschriften zuwider¬
handelt , wird mit Gefängnis bis zu 6 Monaten oder mit Geld¬
strafe bis zu 1500 Mark bestraft.

8 13 . Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Ver¬
kündigung in Kraft . Der Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt
deS Außerkrafttretens.

fcrltw » den 22 . Oktober 1915.
Der jteUnertreter - e» KetchskMuzler «. Aelbrsitür.

A»k » n « tmach « u » über die Rege1 »« g » er Aartoffelpreise.
' Vom 28 . Oktober 1915.

Der vundeSrat hat auf Grund de» § 3 de» Gl tz « über
die Ermächtigung de» BundeSrot » M wirlschaillichen Maßnahmen
usw. vo« 4. August 1914 (Reichs-Gesetzbl. E . 327 ) deschlofl n:

§ 1
Der Reichskanzler ist ermächtigt, »ach Preirgebieten getrennt,

für Kartoffel » Höchstpreise festzus. tzen, die beim Verkauf im Gu >ß-
handel durch den Kartoffelerzeuger nicht überschriltea werden dürfe«.

Die Höchstpreise einer Bezirke» »eite« für die iu diesem Le-
ztrk erzeugten Kartoffel».

Die Höchstpreis« gelten für Liefernug ohne Sack und für Bar.
zabluog bet Empfang ; wird der Kanfprei» gestundet, so dürfe»
di» zu zwei vom Hundert Jahreszinsen über Re«ch»bankdi»kont
biozugeschlageu werden. Die Höchstpreise schließe» die Kosten de»
Trautport » di» zu« nächsten Süterbahahofe , bei Waffertran »port
dt» zur nächste« Anlegestelle de» Schiffe» oder de» Kahne» und die
Kosten der verlad »»» ein.

Di » Höchstpreise werde» von einem Sachverständigenausschu^
deffeo Zxsimm ' us tzung nnv Be?fahren der Reichskanzler bestim̂ Di
vachgeprüft . M . !

§ 2 eteoS.
Der Reichskanzler erläßt Vorschriften übe: die PreiSstellun, §t

über de» Weiterverkauf i« Großhandel und i« Kleiuhaadel.
8 3

Bei Berücksichtigungder besondere» Marktverhiltnisse in In-
verschiedenen Wirtschaftsgebieten können die LandeSzentralbebSriü
mit Zustimmung de» Reichskanzler» für ihre« Bezirk oder Teil ,,r  *
ihre» Bezirkes Abweichungen von den gemäß §§ 1 und 2 für it
Verkauf und den Weiterverkauf i» Großhandel «ud im Kleiahaud!
festgesetzten Preise anorduen. . ~ u

Bei Verschiedenheit der Preise am Orte der gewerbliche
Niederlaffung de» Käufer» unb de» Verkäufer» sind die für de J
letzteren Ort geltenden Preise maßgebend.

Gemeinden mit mehr als zehntausend Einwohnern stad d« >̂ nd^
pflichtet, andere Gemeinden sowie Kommuualverbäade sind bereif v
tigt und auf Anordnung der LandeSzeatralbehörde oder der von st
bestimmten Behörde verpflichtet, Höchstpreise für de» Kleinhand!
mit Kartoffeln unter Berücksichtigungder besondere» örtliche« Bei
hältoiffe festzusetzeo. Die Höchstpreise müssen sich innerhalb 1 50  «
nach 88 2, 3 festgesetzte« Grenzen halten . Soweit Prüfungistell
bestehe«, sind diese vor der der Festsetzung der Höchstpreise I jj el
hören. m

Sind die Höchstpreise, « Orte der gewerblichen Niederlaffm "
de» Verkäufer » andere «18 am WohnortJdeizKäufer », so sind d!
ersteren maßgebend.

8 5
Gemeinden könne» sich miteinander und mit Komannalvn

bänden znr gemeinsame« Festsetzung vo« Höchstpreise» (8 4) vei
einigen.

Die Landeszentralbehörden könne« Kommunalverbiude ni.
Gemeinde» zur gemeinsamen Festsetzung von Höchstpreisen »ereil ftn d
igen.

§ 8
Soweit die Höchstpreise für einen größere» Bezirk geregl
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werden, ruht die Verpflichtung oder die Befug«!» ber z« dem Bezii
gehörende« Gemeinden und Komm««alverbä»de.

§ 7
Die auf Grund dieser Berordoung festgesetzte» Preise

Höchstpreise i« Sinne de« Gesetze», betreffend Höchstpreise, vom
August 1914 in der Faffung der Bekanntmachung vo« 17
1914 (Reichs-Gesetzbl. S . 516) in Verbindung mit de« Bekam
machnngm vom 21 - Januar 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 25)
vom 23 . Sept . 1915 (Reichs-Gesetzbl. E . 693). Die Lefugnij
an« 8 2 und 4 bei Gesetze«, betreffend Höchstpreise, erleide»
doch gegenüber de« Kartoffelerzeugeru folgende Einschränkung

1. Die Anordnung wegen Uebertragnng de» Eigentum»
die Aufforderung zum Verkauf ist nur zuläflig gegen- !
Kartoffelerzeuger» mit mehr al» ein Hektar Kartoffel!
baufläche.

2 . Durch die Uebrrtragung de» Eigentum » und die Au
derung zum Verkaufe darf höchste»« über zwanzig ußwigha
Hundert der gesamte« Kartoffelernte etneSKartoffelerzeug« öallmr
verfügt werde». Etv

Auf die Menge», die hiernach in Anspruch genommen wert! bei
könne», sind die Mengen anzurechnen, die der Landwirt bereil̂ Ad
nachweislich «ach dem 10. Okt. 1915 al» Speisekartoffel» Verlar
hat . Der Anordnung , durch die enteignet wird, hat eine Aasst r 1; ®**
deruna au den Besitzer vorauszugeben, die zu enteignende Steel] ,
innerhalb einer bestimmten Frist auizusondern. Kommt e> bteff
Aufforderung nicht «ach, so kaun die zuständige Behörde die Ar
londernng auf seine Kosten vornehme». Da » gleiche gilt vo«
Avliefernng der enteignet» Kartoffeln von der Niederlaffung
Landwirt » bi» zum nächsten Güterbahnhofe.

§ 8
Die LandeSzentralb Hörde» erlaffe« die Bestimmungen

Ausführung otrf r Verordnung. Sie könne« aoordnnr , daß
Fkfts tzungeo nach 8 4 anstatt durch die Gemeinden o»d Komm!»
alverbände »urch d ren Bo st in» erfolgen. Sie bestimmen,
als Kommunalo rdonv. al« Gemeinde oder al» Vorstand io S >r>
dieser Verordnung anzusehe» ist.
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Al» Kleinhandel im Sinne dieser Verordnung gilt der »litit
lieben.
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kauf an den Verbraucher, soweit er ncht Menge» vo« mehr
fünfhundert Kilogramm znm Gegenstände hat.

8 lv
Der Reichskanzler kan« Ausnahme« von den Vorschrift

dieser Verordnung zniasseo.
Er ist befugt. Über ausländische Kartoffeln besondere

schriften zu erlassen.
8 11

Wer de» nach 8 10 « bs. 2 erlassene« Vorschriften , — _ -
handelt , wird mit Gesängni» bi» zu sechs Monaten »der mit 0 «>J«Uben
strafe bi» zu fünfzehnhundert Mark bestraft.
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§ 12
Diese verordn »«« tritt « it dem Tage der Verkündung in

[*“• Der Reichskanzler deftimmt de» Z -itpu»kt de» Außerkraft'
eteaS.

W . 9, de» 25. Oktober 1915.
• ** Stellvertreter »es KelchsKavrlers.

Delbrück.

orbti, Bekannmachnug
der £ eilf*r  * er  Grundpreise für Kutter « u»
für tti vrelvstell » « , für de » Weiterverkauf.

•in&aab: or r « v , 24 . Gkt. 1915.
Auf Grund der §§ 1 und 4 der Verordnung des Bundes-

-erblilb- 8-A 6ci bcr  Butterpreise vom 22. Oktober 1915
föt tt " chs-Gesetzbl. S . 689) wird folgendes bestimmt.

Der Preis für Butter , den der Hersteller beim Verkauf im
iilld »t, :0P9®nbeI frei Berlin , einschließlich Verpackung, fordern kann
? c„ J rundprers ), wird bis auf weiteres
r »,nj kür Handelsware I auf höchstens 240 Mark
rinhandi " ' ,!} ' - ^0  „

?a!b ^ ! " abfallende Ware ' 180 '
ia «ftelt ' 50 ftiI °8 ramm  festgesetzt.

ltClfe # Der Zuschlag für den Weiterverkauf darf höchstens betragenn Verkauf '
r:: Jn ; im Großhandel 4 Mark
' im Kleinhandel 11 Mark

if je 50 Kilogramm.

»«nalvti! Diese Bestimmung tritt mit dem 1. November 1915 in Kraft.
' Berlin , de» 24 . Oktober 1915.

Bbe hi._g «g Stellvertreter » es Keichska » zlrrs : Delbrück.
i vered Au die Herreu Uorsitze » be» der Uorel « schätz»« as-

kommtsst «» e« de « Kreise «.
Für die Boreiuschätzung der Eiokomme»ste«er für d-S Steuer-

1916 hebe ich die folgeoden Termine bestimmt:
che 15. November 1915, Vormittags 8 Uhr,
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Gtvaige Verhinderungen wolle» Sie mir alsbald anzeigen.
!» wert! ^ r Einladungen zu de» Sitzungen, der Beschlußfähigkeit,
t berei! vtellvertretung verhinderter und der Verpflichtung neu eintre-

verkail^ Mitglieder , sowie der Einschätzang deS Vorsitzendenund der
rlnW iucher der Kommlsston und endlich der Sitzungrprotokolle der-

e MciG^ 'ch " ' 8 ^ und Absatz 1 des Einkommensteuergesetzes, Ar«
k, dieff ' d und 77 der AuSfubrungSairweisungdazu vom 25. Juli 1906.
die « m Da « gesamte BoreinschätzungSmaterial mit den ihnen znge-
vo« l-r ' "en Nachrichten der Arbeitgeber über den Arbeitsverdienst der

fung " r , sowie de» Mitteilnogc » der Behörden über das Dienst-
mme » der Beamte» ist alsbald nach beendeter Loretnschätzuoa
»er etnzusende».

»ge» I« Westerkur, . den 23 . November 1915.
baß K . Der Vorsitzende

Komm!» Eittkommenstruer -Veranlagungs -Kommissio«
nen, _ »e# « reise » Westerburg.

in 6ml  dl » Herre « KÜrgermelster de . Kreises.
34 ersuche um Bericht b,S zum 10. d. MtS. ob und wie viel

w Set Jr.flxtfa 58*B«e 1 " *i r  ® tfflein#e vorhanden sind und welcher Na.
nebr «! der Wachmannschaften

tbtB: «lle Ab- und Zugänge seit dem 1. 8. 15 sind anz».
«' getrennt für Kriegsgefangene und Wachmannschaften.

Wekerburg . de» 3. November 1915.
r'* tf  A »r Vorsitzende des Arelsousschuffes
m  _ de* Kreise « Westerbnr,. _

Nachdem die Maul - »nd Klauenseuche in der Gemeiode Langen-
erloschen ist, wird meine viehseuchenpolizeillche« norvonog

*7. Septtmbe : 1915, KreiSblatt Nr . 221, für die Gemeinde
mit Ga udernbach aufgehoben.

timtzurg » de» 2. November 1915 9 er Auudrot.

« nJ 1** / *' *1 im  klmtSblatt der Königliche» Regierung
Beröffentlichuu« gelangenden AuSschreibenvom Heutige» hat v.
LandeSauSschuß auf Grund deS § 8 der Viehseuche».EntschädigungS-
satzung für den Bezirksverband deS Reg..8ez Wiesbaden beschlos.
ft », für daS Rechnungsjahr 1915/16 von den beitragSpfl chlige«
Tierbesitzern an Beiträgen zu erheben:
*• L " . rlfer »e. « » tschSdl, « »gsf, » »s : 30  Pf . für jede, Pferd,Esel, Maultier , Maulesel.
2• !"ur Kindvieh -GutschSdigNugsfo »»« : 40 Pf . für jedes

Stuck Rindvieh.
ai ! die Beitrags -Erhebung ist der 16 Ia » « ar

1916 und als Frist für die im § 8 Abs. 2 der obenerwähten
Satzung vorgeschriebene Offenlegung der BiehbestandS-Verzeichaiffe
die Zeit 1. bi « 14 . Dezember 1915 bestimmt.
. . Ne » Ntetzbesiavds -Nerzeichvisse « selbst sind diesmal
die Grgebviffe der UiehzShl « » - vom 1. Oktober 1915
!« 0 r » ttbe fo lege » .

Wtesbade » . den 28. September 1915.
Der Ksn » e» ha « pl « a» » 1» Waffa « .

«1» bie Herren Bürgermeister des Kreises.
11  X „ « r* *ur. meit{ren  Veranlassung unter Bezugnahme auf §
11 deS Reglements vom 27. 8. 1886 (Reg. AmtSbl . S 353 ).

Die Rindvlrhbestandsverzeichniffe find sofort aufzustellen und
in der Zeit vom 1. 14. Dezember 1915 »ach erfolgter Bekannt«
machung offen zu legen und mir spätesten- bis zum Sy . Dezember
1915 mit der vorgeschriebenen Bescheinig»«, der Offenlage und de»
etwa erhobenen Einsprüchen einzureichen. "

erwarte sorgfältige Erledigung «ad genaue Junehaltungde» gesetzte« Terwms.
Westerborg . 1. November 1915. De r z » » brat.

gestell? worden"°^ kolgeuden Personen Jagdscheine aus-
. . - „ , . c r , a) Iakresfagdschei « e
" Hr - d -triebs .Jngkmeur Otto Rierig zu Düsseld. gül . v. 1 . 10. ab.
2) „ AmtSgerichtssek . Allendorf zu Rennerod „ „ 2 . 10 . ab.
3 , Zoba »» Wieftmann zu Obersatn . . 4 . 10. ab.
4) . Architekt Wilhelm Knoppel zu Neuwied „ „ 7 . 10 . ab.
5) . Landmanu Viktor Göbel , u Rehe „ s.  10 . ab.
6) „ Vereinsvorsteher Josef Bor « zu Goldhause« I 9 . 10. ab.
7) . Jagdaufseher I . WörSdörfer zu Obersatn „ J 10 . 10 . «6.
8) w » . Ferger zu Berzhahn . ^ „ 13 10. ab.

” ^ eB*Ber  Georg Wollweber zu Rennerod „ 14. 10. ab.
10) „ Landm. Ernst Dapperich zu Niederrobb. . . 19 . 10. ab.
JJ ) » § â ® irt i^ ter  Schäfer zu Coblenz . ^ 20 . 10 . ob.

» § ^ '^ nt. E ^ ald Pongs zu Freilingen „ . 21 . 10. ab.
* Bautechniker Christian Dill zu Weidenhahn „ „ 24 . 10. ab.
' o eH er .8i“t tD0 »u Wengenroth . . 25 . 10. ab.

SflAbffiiri * “8^ 3 “«* 1» ArnSdöfe, „ . 27 . 10 . ab.
16) „ Bäcker Hermann Rink zu Göraesh 28 10 ab
17) „ Steiger WörSdörfer zu Cadeu " ' 29 -' 10 .' ab.'
18) „ Bürg « « . Otto Dillbahner zu Stahlhofeu * 29 . 10 . ab.
U ' ^ - -' « - umeister Haufen zu Neuwied . „ 29 . 10 . ab.
20) „ Paul Odeuthal z» Esten „ „ 29. 10. ab.

^ Ta - e«ja,dfchel » e
®r‘ Schleebuch Ke. Solingen gül. v. 8 . 10 . ab.

2) „ Richard Schneider Hof Dapprich Goe. Seck . . 29. 10. ab.
-X a, - Unentgeldliche Jagdscheine

1) Hr . Gemeiudewaldw. Metternich zu Weideuh. gül. v. 4 . 10. ab.
11 " ” Scherer zu Salz . ^ 4. 10. ob.

» " Feldes zu Möllingen . „ 4 . 10. ab.
* * Weimar zu Niederahr. . 4. 10. ab.

S{ " ' Grenzer zu Berod „ „ 4. 10. ab.
S ' , . Noll zu Girod . . 4 . 10. ab.
7) . Förster Hartmann zu Heilberscheid,, . 4 . 10. ab.
8 „ . H-rrman » zu Nentersh . , . 4 . 10. ab.

m IS gäSXS : : 8o4: Ä ft
Mesterbnrg , den 2. November 1915 . Der Kaabrat.

Bett . : Ktickst - fs»ü » ,emittel.
8 ^ ? ? ? b' Frühjahr 191k wird ein Mangel in

allen Sl 'cksloffvungem'tteln herrschen. Wir bemerken deshalb aus«
^ " ' r heute weder in schwefelfaurem Ammoniak nochin Kalkst'ckstoff etwas anzubieten haben.

öberfeÖen können, ob alle verkauften Menge«
Kalrst >ckftoff voll geliefert werden, wird eS sich entscheiven. ob wir
»och weitere Mengen anbicten können.

Dagegen stad wir in der Lage
«alkst.ckstoff

mit 17 - 22' /« wasserlöslichm St 'ckstoff
zur Lieferung Herst 1916 und Frühjahr 1917

in größ eren Mengen zum Preise von
* 1 ^ ^* r KUogrammprozent Stickstoff
rin ^ 00 Zlr .' Ladunge», frachtfrei Ihrer Bahnstation ein-
chltetzlich Verpackung zu umstehenden Verkaufsbediaguogen zu be¬

schaffen, u«d bitten wir, uns umgehend mitzuteilen. welche Mengen



Mit für Herst 1916 -der Frühjahr 1917 fest in Huftrio »dm»
dürfen.

Sollten bis zur Zeit der Lieferung die maßgebenden deutsches
Fabriken ihre Preise für die vereinbarte Lieferzeit unter dem oben¬
genannten Preis ermäßigen, werden wir Ihnen den gleichen Preis
eiuränwen. _ , ,

Kertt « SW 11, de« 14. Oktober 1915.
Deutsche Kandwirtfchafts-GefeUfchaft
Dü»ger.(Kai«it)'Abteilu«s. Geschäftsstett« I.

fit * die Herren Bürgermeister des Kreises
behuf- Bekanntmachung an Interessenten und Förderung gemein¬
schaftliche» Bezuges, die hierher anzumeldes find. Die Bedingungen
können hier eiogefeheo bezw. von hier bezogen werden.

Westerburs , den 10. Oktober 1915.
Der Dorsttzrude der Kr-1»a«- fch«ss- s

de» Kreise» Westerburg.
Trotz aller Warnung« werden immer noch unter der Be¬

zeichnung als . Milchersatz*, als .Grogewürfel" alS . Teepunsch-
Punsch-Grog- usw. Tabletten" wertlose Liebesgabe« in den Handel
gebracht.

ES wird ergebenst ersucht, die Polizeibehörden ans diesen
Handel aufmerksam,u machen und sie zu veranlaffen. in geeigneten
Fällen Proben zur Untersuchung. beim SaottätSamt des stell».
Generalkommandos hier Untermainkai 19 zwecks Untersuchung durch
die hygienisch-chemische Untersuchungsstelle deS SanitätSawtS einzu-
" ^ ^Sollte durch die Untersuchung festgestellt werden, daß eS sich
um schwindelhafte oder ungeeignete Erzeugnisse handelt, wird seitens
deS SeneralkommandoS gegen den Hersteller vorgegangen werden.

Lrattttfurt a . M .. de» 2V. November 1915.
XVIII. Armeeknrp». Stell» . Ge«eralk«mmand»

Von Seiten des General.^ ommandos.
Der Chef des Stabes : de Graaff,  Generalleutnant.

GendarmerieAtt die Ortspotireidetzördeu und die Ksl.
de» Kreise».

Abdruck zur Beachtung vorkommenden Falles.
Westerburg , den 29. Oktober 1915. Der Landrat.

Nachtrag
zu de» Kekattttlmachttttgr», betreffend Krfchlagn,hnre.
Meldepflicht «ad Kblieserttttg vom fertige «. aebrausttc«
«ttd «»grdrattchten Gegenstände« a«» Köpfer. Wcsstng

«ad gUintttdttl Ur. M. 3Ä3/7. 15 K. | i. A. und
«r M. 325e/7 . 15 K. K. A.

I . Die Einleitung erhält folgende Fassung:
Nachstehende Verordnung wird auf G cd des (8 s tzs

über den Belagerungszustandvom4. Juni 1851. d « bay n'ctnn
Gesetzes über dev Kriegszustand vom5. Novem'' r 1912 'n Br-
bindung mit der Allerhöchsten Verordnung vom3> Juli 1914. der
Bekanntmachungen über Borratserbebungeo vom2. Februar 1915
nnb zur Erweiterung der Bekanntmachung über VorratSerheb,innen
vom3. September 1915 und der Bekannimachung über die Sicher,
stellung von Kriegsbedarf vom 24. Juni 1915 hiermit zur allge-
weineu Kenntnis gebracht.

H. Der § 12 erhält folgende Fassung:
Strufdrstimmttngr«.

Wer vorsätzlich die Bestandsmeldung auf dem vorgeschriebenen
Vordruck nicht in der gesetzten Frist einreicht oder wissentlich un¬
richtige oder unvollständige Angaben macht, wird mit Gefängnis
bi« zu sechs Monaten oder mit Geldstrafeb!S zu zehntausend Mark
bestraft; auch können Vorräte, die verschwiege« sind, im Urteil für
dem Staat verfallen erklärt werden. Wer fahrlässig die Auskunft,
zu der er aus Grund dieser Verordnung verpflichtet ist, nicht in der
gesetzten Frist erteilt oder unrichtige oder unvollständige Angaben
wacht, wird mit Geldstrafe bis zu dreitausend Mark oder im Un¬
vermögensfalle mit Gefängnis bis zu sechs Monaten bestraft.

Mit Gefängnis bis zu einem Jahre oder mit Geldstrafe bis zu zehn¬
tausend Mark wird, sofern nicht nach allgemeinen Strafgesetzen höhere Strafen

1. wer unbefugt einen beschlagnahmten Gegenstand beiseiteschafft, beschädigt
oder zerstört, verwendet, verkauft oder ein anderes Veräußerungs- oder
Erwerbsgeschäft über ihn abschließt;

2. wer der Verpflichtung, die beschlagnahmten Gegenstände zu verwahren
und Pfleglich zu behandeln, zuwiderhandelt;

8. wer den erlaffenen Ausführungsbestimmungen zuwiderhandelt.
Frankfurt (Main), den 29. Oktober 1915. .

Stellv. Grueralkammaudo 18. Armeekorps.
/

/ Die Geburt eines gesunden

: : JuNgSN :
zeigen hocherfreut an 6392

Hpolst. Theisssn 11. frau
\

Nachruf!
Im Kampfe fürs Vaterland ist infolge Krankheit

unser langjähriges Mitglied, der Wehrmann

Anglist Schwarz
gestorben.

Wir verlieren in demselben ein eifriges Mitglied
von seltener Pflichttreue und werden ihm ein ehrendes
Andenken bewahren. 6395
Westerburg, 4 Nov. 1915.

Der Vorstand der Freiwilligen
Feuerwehr Westerburg.

Die

a) f:
b) f

Bekanntmachung.
Ein herrenloser

Deutscher Schäferhund
wird am Kamstag . den 6. d. W1« . vorm I I Uhr , auf di
Bürgermeisteramt öffentlich meistbietend versteigert, wozu K°
lustige hiermit eingeladen werden.

Mestcrburg , den3 Non-md-r 1915
Die Po >i?c>vcr »valtr»»g. Kappel

Westerburg er Dwieba
stets frischb i
Wilhelm Scckatz, Bäckerei u . Cmd t -l

d) f

öie deste Tilienmilcst-Aeife
fürZarte-Weißs haut. St60 $fg,'JDiaösa.-Krem

peaen rote und spröde flaut.
* JubeSOjSfg.

(Kroppach) Bhf. Ingelbach
Fernsprecher No. 8. Amt

Altenkirchen (Westerwald)
Wir haben reichlich
Lager und empfehlen so¬

fort lieferbar:
Thomasmehl , Kali-
Salz , Kainit , Super¬

phosphat und
Ammoniak -Super¬

phosphat.
Ferner:

Gerste , Mais, Mais¬
schrot , Cocos-

kuchen , Schweine¬
mastfutter , Pferde¬
futter , Spelz , Me¬
lasse und Häcksel
alles in guter Qualität.

>m leihe
leisten bei Wind und

Wetter
vortreffliche Dienste

Ptlliouru sie gegen

Heiserkeit, Katarrh, Kerltzl«'
muug, Krampf-und Keuchhaiem
sowie als Norbriiznug gegen
Erkättimgra daher hochwill¬
kommen jedem Krieger!m not.beg>. Ze»gi>m>von Aerzten und

Privaten verbülge«
-  den sicheren Erfalg-

Appetittaurkgeide
fripschmeitleudt Koadrns-

Paket 25 Dose 50 W
KriegSvaekang15 Psg., kein Pd"»

Zu haben in allen Apotheke«
sowie bei: 5,1‘
Gustav Sickol,Westerburg

a) l

t ) 1
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